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Schönen 
Urlaub!

Ihr Flug war verspätet, überbucht oder wur-
de sogar gestrichen? Das ist in den vergange-
nen Jahren häufig passiert. Und auch heuer 
ist damit zu rechnen. Umso wichtiger ist, 
dass Reisende ihre Ansprüche laut der EU-
Fluggastrechte-Verordnung kennen. Denn 
ansonsten haben die Airlines einen Freibrief, 
den Konsument:innen Verspätungen, Um-
buchungen und Annullierungen ohne Kon-
sequenzen zuzumuten. Das sollten Sie sich 
nicht gefallen lassen.

Fluggepäck verloren oder 
beschädigt?

Wenn zwar mit dem Flug alles klappt, Sie 
gut am Reiseziel angekommen sind, aber das 
Gepäck beschädigt, nicht gleichzeitig mit Ih-
nen oder gar nicht am Urlaubsort eintrifft, 
wenden Sie sich umgehend an den Lost-and-

Found-Schalter am Flughafen, um das Prob-
lem schriftlich anzuzeigen. Sie haben dann 
das Recht, sich vor Ort dringend benötigte 
Dinge, wie Toiletteartikel und notwendige 
Kleidung zu kaufen und der Fluglinie in 
Rechnung zu stellen.

Das Hotel ist eine Bruchbude?

Sie sind zwar gut am Urlaubsort angekom-
men, aber eine Baustelle vor dem Hotelzim-
mer, schlechtes Essen oder mangelnde Hygi-
ene vermiesen Ihnen die Urlaubsfreude? 
Dann sollten Sie die Reisemängel reklamie-
ren. Denn wenn der Reiseanbieter zu viel 
versprochen hat, haben Sie gute Chancen auf 
eine Preisminderung oder vielleicht sogar 
auf Schadenersatz. Dazu ist es wichtig, sich 
sofort zu beschweren und die Mängel zu 
dokumentieren. 
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Ihre Rechte
auf Reisen

zu Ihren Rechten laut der EU-
Fluggastrechte-Verordnung: 

Ihre Fragen beantworten  
wir gerne unter
+43 (0)50 6906-2 oder
konsumentenschutz@akooe.at

Mehr Infos

https://ooe.arbeiterkammer.at
tel:+43 (0)50 6906-2
mailto:konsumentenschutz%40akooe.at?subject=


Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der Urlaub ist für viele die schönste Zeit des Jahres und dient in allererster Linie der Erholung. 
Nahe oder ferne Länder bereisen, neue Eindrücke sammeln. So sollte es sein. Ist es aber nicht immer. 
Denn manchmal versprechen Reiseveranstalter oder Fluglinien mehr als sie dann halten.

Besonders Flugprobleme haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Umso wichtiger ist es, dass es 
mit der EU-Fluggastrechte-Verordnung ein Instrument gibt, das den Konsumentinnen und Konsu-
menten – wenn schon nicht zu einem gelungenen Urlaub – immerhin zu einer finanziellen Entschädi-
gung verhilft. Seit 2004 haben Fluggäste bei Verspätungen ab 3 Stunden, Überbuchung oder Annullie-
rung ihrer Flüge Anspruch auf eine Entschädigungszahlung von den Airlines. Da sich diese oft weigern 
zu zahlen, müssen viele Ansprüche vor Gericht eingeklagt werden. Die AK Oberösterreich ist dafür eine 
Kooperation mit der Plattform Fairplane eingegangen.

Immer wieder gibt es – auf Druck der Fluglinien – Ambitionen seitens der Europäischen Kommission, 
die Fluggastrechte zu verschlechtern. Das lehnen wir strikt ab. Vielmehr sollten die Rechte der 
Reisenden weiter ausgebaut werden, etwa durch eine europaweite Insolvenzabsicherung des gesamten 
Ticketpreises.

Noch zur Info: Diese Wandzeitung ist zum Aushang auf Infotafeln, in den Betrieben und öffentlichen 
Gebäuden gedacht. Daher ist dieses Medium auch auf der Rückseite bedruckt.
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Unsicher 
beim Kauf? 
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Tests, Preisvergleiche, 
 Rechner und Beratung

Fragen? 
050 / 6906-1

Viel trinken 
ist wichtig
AK-Experte Johann Schachin-
ger erklärt, was beim Arbeiten 
unter Hitze zu beachten ist.

AK-Report: Arbeiten, wenn es 
sehr heiß ist: Was kann helfen? 
Schachinger: Viel trinken. Was-
ser oder ungesüßten Tee. Gut ist 
auch, leichte, UV-sichere Klei-
dung zu tragen, die möglichst 
nicht enganliegend ist. Wer im 
Freien tätig ist, braucht unbe-
dingt Sonnencreme und Kopfbe-
deckung. Außerdem sind beim 
Hantieren mit erhitzten Oberflä-
chen Handschuhe gefragt. 

Wer im Freien arbeitet, ist der 
starken Sonneneinstrahlung aus-
gesetzt. Nicht ungefährlich, oder?
Richtig! Darum haben diese Per-
sonen die Möglichkeit, sich ärzt-
lich untersuchen zu lassen. Das 
dient etwa der Früherkennung 
von Hautkrebs. Die Kosten dafür 
trägt der Arbeitgeber. 

Was ist, wenn der Arbeitgeber 
keine ausreichenden Maßnahmen 
setzt?
Dann sollte man als Arbeitneh-
mer:in nicht zögern und sich an 
die Sicherheitsvertrauensper-
son, den Betriebsrat, die Gewerk-
schaft oder die AK wenden.

Die Arbeitsstättenverordnung 
ist in die Jahre gekommen. Müsste 
sie nicht modernisiert werden?
Ja, es muss endlich strengere 
Temperaturobergrenzen in Ar-
beitsräumen geben. Und es 
braucht eine Strafbestimmung 
für das Über- und Unterschrei-
ten der Lufttemperaturgrenzen. 

Mag. Johann Schachinger
AK-Arbeitnehmerschutz-Experte

Sommer, Sonne, arbeiten: 
Das ist alles zu beachten!

A
rbeiten bei hochsommerlichen 
Temperaturen – das macht 

vor allem jenen Beschäftigten zu 
schaffen, die sich im Freien aufhal-
ten müssen. Aber auch Personen, 
die in Innenräumen ihrer Tätig-
keit nachgehen, können unter der 
Hitze leiden. Bei Arbeiten auf Dä-
chern oder Baustellen werden oft 
mehr als 50 Grad Celsius erreicht. 
Neben der Temperatur sind auch 
die direkte Sonneneinstrahlung 
oder die verstärkte Konzentration 
von Luftschadstoffen gefährlich. 
Dennoch gibt es in Österreich kein 
gesetzliches „Hitzefrei“. 

Sonderregelungen wurden für 
den Bau geschaffen. Wenn es etwa 
länger als drei Stunden mehr als 
32,5 Grad Celsius hat, kann die Ar-
beit eingestellt werden. Vorausge-
setzt, der Arbeitgeber stimmt zu. 
Ist das der Fall, spricht man vom 
sogenannten „60er“. Das heißt, die 
betroffenen Bauarbeiter:innen be-
kommen 60 Prozent vom Lohn.

Kopfschutz, Trinkwasser, 
und Sonnencreme

Positiv: Seit 1. Jänner 2026 ist die 
Hitzeschutzverordnung in Kraft. 
Demnach werden Arbeitgeber 
dazu verpflichtet, geeignete Maß-
nahmen bei Arbeiten im Freien 
ab der Hitzewarnstufe 2 (etwa 30 
Grad Celsius) umzusetzen. Dazu 
zählen etwa: Arbeit in den Schat-
ten verlegen, Beschattungen auf-
stellen, Container auf Baustellen 
ausreichend kühlen, Trinkwasser 
zur Verfügung stellen, Kopfschutz 
und Sonnencreme bereitstellen.

Für Arbeiten in Innenräumen 
gibt es die Arbeitsstättenver-
ordnung. Diese regelt, dass die 
Raumtemperatur möglichst 25 
Grad Celsius nicht überschreiten 
soll. In Büros lässt sich das ma-

chen. Aber bei der Schwerarbeit in 
der Produktion ist das nie und nim-
mer zu schaffen. Tatsache ist: Es 
gibt bei uns kein gesetzliches Recht 
auf eine Klimaanlage. Der Arbeit-
geber muss dafür sorgen, dass die 
Temperatur ansonsten auf andere 
Art und Weise gesenkt wird, zum 
Beispiel mit Ventilatoren. Ist eine 
Klimaanlage vorhanden, müssen 
die Beschäftigten vor Zugluft ge-
schützt werden und die Luftfeuch-
tigkeit darf zwischen 40 und 70 
Prozent betragen. Wichtig: Sicher-
heitsvertrauenspersonen und Be-
triebsratsmitglieder können sich je-

derzeit die Arbeitsplätze anschauen 
und geeignete Maßnahmen wie 
etwa einen Hitzeschutzplan mit 
dem Arbeitgeber festlegen. 

Ausbildung der  
Ersthelfer anpassen

Nicht zu vernachlässigen ist auch, 
dass der Betriebsrat genau über-
wacht, die Ausbildung der Erst-
helfer:innen im Unternehmen 
entsprechend den Anforderungen 
bei Hitzeerkrankungen ständig zu 
adaptieren. 

michael.petermair@akooe.at

Hohe Temperaturen ma-
chen uns allen zu schaf-
fen. Besonders aber je-
nen, die im Freien arbei-
ten. Gibt es eigentlich ein 
 gesetzliches „Hitzefrei“? 

Wer bei großer Hitze im Freien arbeiten muss, ist mehreren Gefahren ausge-
setzt. Wichtig ist es, sich vor Sonnenstich und Hitzekollaps zu schützen.

Hitze-App: Wenn’s zu heiß ist
Stunden, in denen die Temperatur 32,5 Grad Celsius überschreitet, 
können auf Baustellen als sogenannte Schlechtwetterstunden gelten. 
Im Sinne des Bauarbeiter-Schlechtwetter-Entschädigungsgesetzes. 
Die Arbeit kann dann, bei eingeschränkten Bezügen, eingestellt wer-
den. Die Letztentscheidung darüber liegt jedoch beim Arbeitgeber. 
Gewerkschaft Bau-Holz, Arbeiterkammer und Global 2000 haben 
eine Hitze-App ins Leben gerufen, die auf Basis offizieller Daten 

anzeigt, ob auf der jeweiligen Baustelle die wetter-
bedingten Voraussetzungen für Schlechtwetterstun-
den gegeben sind. Einfach QR-Code scannen, mehr 
über die wertvolle App erfahren und diese problem-
los downloaden: www.gbh-news.at/hitze-app
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Sommergenuss im AK- 
Bildungshaus Jägermayrhof
Ein lauer Sommerabend, Live-Mu-
sik, entspannte Stimmung, ein 
traumhafter Ausblick auf unsere
Landeshauptstadt – und das bei 
freiem Eintritt. Von 29. Juli bis 
26. August 2026 heißt es jeden 
Mittwoch ab 19 Uhr „Bühne frei“ 
für Live-Musik im Gastgarten des 
AK-Bildungshauses Jägermayr-
hof. Besucher:innen erwartet ein 
abwechslungsreiches Programm 
mit Chansons, Gypsy Swing, 
Tango, Jazz und neuer oberöster-
reichischer Volksmusik. Mit da-
bei sind Monika Holzmann und 
Angela Dobretsberger mit „Paris 
mon amour“, Gipsy Flair, Musica-
rina, Jazzic und Stelzhamma. Bei 

Schlechtwetter finden die Kon-
zerte im Gebäude statt. Neben den 
musikalischen Abenden lädt der 
Jägermayrhof ab 11. Juli auch kuli-
narisch zum Verweilen ein: Früh-
stücksbuffet, Wochenendbrunch, 
Mittagsbuffet sowie Kaffee, Ku-
chen und Eis können im Sommer 
auf einer der schönsten Terrassen 
von Linz genossen werden. 

Sichern Sie sich Ihren  
Platz auf der Terrasse

Garantierte Sitzplätze mit Reservie-
rung: www.jaegermayrhof.at oder 
telefonisch +43 (0)732 770 363. Der 
Eintritt zu den Konzerten ist frei.

Gut geschützt in die Saison: 
AK verlost Fahrradhelme
Ob auf dem Weg zur 
Arbeit, zum Einkauf 
oder bei der Tour 
ins Grüne: Rad-
fahren gehört 
für viele Ober-
öster reiche r:in nen längst 
zum Alltag. 

Mitmachen und  
gewinnen

Eine positive Entwicklung. Rad-
fahren ist schließlich gesund und 
schont auch noch die Umwelt. Da-
mit der Fahrspaß sicher bleibt, ver-
lost die AK Oberösterreich hoch-
wertige Fahrradhelme. Denn ein 

guter Helm schützt 
im entscheidenden Moment 

und sorgt für mehr Sicherheit 
– beim Radeln durch die Stadt 

genauso wie bei Freizeittouren. 
Wer Köpfchen hat, schützt es. 

Daher: Gleich obenstehenden 
QR-Code scannen und mit etwas 
Glück mit neuem Helm in die Rad-
saison starten: www.ak-report.at/
gewinn!

D
ie Krise im Nahen Osten wirkt 
sich beträchtlich auf die Rei-

sesaison aus. Flugausfälle, Verspä-
tungen und Angst vor Kerosin-
mangel verunsichern viele Urlaubs-
willige, ob sie ihre Reise antreten 
können. Oder verändern sich die 
Preise für bereits gebuchte Flugti-
ckets oder Pauschalreisen doch 
noch? 

Preise bereits gebuchter  
Flüge sollten fix sein

Bei Abschluss einer Pauschalreise 
wird meist vertraglich eine Preis-
gleitklausel vereinbart. Somit kön-
nen spätere Preissenkungen und 
-erhöhungen bis zu 20 Tage vor Rei-
sebeginn an die Kund:innen wei-
tergegeben werden. Dabei müssen 
die Gründe, wie etwa veränderte 
Treibstoffkosten oder Steuern, ge-
nau festgelegt sein. Wichtig: Wird 
der Preis mehr als acht Prozent er-
höht, können Konsument:innen 
die Reise kostenlos stornieren. Bei 
einer Individualreise kaufen Urlau-

ber:innen meist den Flug und die 
Unterkunft extra. Manche berech-
nen den Preis für das Ticket zum 
Buchungszeitpunkt und sehen 
keine nachträgliche Veränderung 
vor. Änderungen bei den Preisen 
wurden in der Vergangenheit erst 
für Neubuchungen ab einem ge-
wissen Stichtag vorgenommen. 

Bei bestehenden Flugbuchungen 
sollten die Preise fix sein. Preiserhö-
hungen aufgrund von Kerosinzu-
schlägen wären nur zu akzeptieren, 
falls vertraglich vereinbart. In den 
bisher überprüften Vertragsbedin-

gungen beliebter Airlines fanden 
sich keine Preisänderungsklauseln.

Ticket immer unter 
Vorbehalt zahlen

Wenn von Konsument:innen zu-
sätzliche Entgelte bei gebuchten 
und bezahlten Tickets verlangt 
werden, können sie die Beträge 
„unter Vorbehalt einer späteren 
Rückforderung“ bezahlen. Die 
AK Oberösterreich wird die Preis- 
erhöhungen prüfen, unrechtmä-
ßige Zusatzkosten zurückfordern 

und – wenn nötig – die Ansprüche 
betroffener Fluggäste gerichtlich 
durchsetzen. Wesentlich für eine 
nachträgliche Rückforderung ist, 
dass nachweislich unter Vorbehalt 
bezahlt wurde. 

Tipp: Informieren Sie die Air-
line über die vorbehaltliche Zah-
lung – z.B. per eingeschriebenem 
Brief oder E-Mail mit Lesebestä-
tigung – bevor Sie die Erhöhung 
bezahlen. Und natürlich steht die 
AK Oberösterreich für Fragen zur 
Verfügung. 

hans.promberger@akooe.at

Wenn der Flug plötzlich teurer wird
Die Freude auf den Urlaub 
ist groß, da erhöht die 
Fluglinie den Ticketpreis – 
wie geht man damit richtig 
um? Die AK hilft, wenn’s 
zum Streiten wird.

Die Preise für Flugbenzin heben ab, manche Reisewillige überlegen am Boden zu bleiben.
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